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Artikel III-207 (ex-Artikel 19)

(1) ...

(2) Alle Mitgliedstaaten können auf Wunsch an der Arbeit des Amtes teilnehmen. Der Rat

erlässt mit qualifizierter Mehrheit einen Europäischen Beschluss, in dem Durch ein Europäisches

Gesetz werden die Rechtsstellung, der Sitz und die Funktionsweise des Amtes festgelegt werden.

Dabei muss dem Umfang der effektiven Beteiligung an den Tätigkeiten des Amtes Rechnung

getragen werden. Innerhalb des Amtes werden spezifische Gruppen gebildet, in denen

Mitgliedstaaten zusammen kommen, die gemeinsame Projekte durchführen. Das Amt versieht seine

Aufgaben in Verbindung mit der Kommission, wo immer dies erforderlich ist.

Explanation (if any) :

Ein Beschluss ist bereits seiner Rechtsnatur nach ungeeignet, um damit die in diesem Absatz
vorgesehenen abstrakten Regelungen zu treffen. Zudem sollte in solch bedeutenden
institutionellen Angelegenheiten das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zur Anwendung kommen.
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